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Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 20. Dezember 2007 zur Beschwerde gegen 
die Durchsuchungen im Vorfeld des G8-Gipfels in Heiligendamm (Auszüge)

Im Vorfeld des G8-Gipfels in Heiligendamm durchsuchten im Mai 2007 hunderte Polizisten auf Anordnung von 
Generalbundesanwältin Monika Harms Wohnungen, Büros und Kulturzentren in Nord- und Ostdeutschland und 
beschlagnahmten Unterlagen sowie Computer. Die polizeilichen Maßnahmen erfolgten im Zuge von Ermittlungen 
nach § 129a StGB gegen Personen, denen die Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“ – die den G8-
Gipfel zu stören und zu verhindern beabsichtigt hätte – vorgeworfen wurde. Über die Beschwerde eines Betroffenen 
entschied nun der BGH: Die Durchsuchungen waren nicht rechtmäßig (und die Bundesanwaltschaft war zudem nicht 
zuständig), weil die ihnen zugrunde liegenden Taten – zwölf Brandanschläge gegen Gebäude und Fahrzeuge – nicht 
geeignet seien, den „Staat erheblich zu gefährden.“ Darüber hinaus sei fraglich, ob diese Taten überhaupt von einer 
einheitlichen Vereinigung geplant und verübt worden sind. Bereits im Oktober 2007 hatte der Bundesgerichtshof 
den Haftbefehl gegen den Berliner Soziologen Andrej Holm aufgehoben, gegen den ebenfalls – mit einer abenteuer-
lichen Begründung (vgl. die Dokumentation in: „Blätter“, 9/2007, S. 1147 f. und den Beitrag von Klaus Lederer, 
Forschung als Haftgrund? In: „Blätter“, 10/2007, S. 1165-1168) – wegen Terrorverdachts ermittelt wurde. Wenig 
später erklärte der BGH zudem, dass die Ermittlung gegen die sogenannte „militante gruppe“ nicht nach § 129a 
erfolgen dürfte, da diese keine terroristische, sondern nur eine kriminelle Vereinigung darstelle. – D. Red.

II. Die zulässigen Beschwerden haben in der Sache Erfolg. Denn für die angeordneten 
Zwangsmaßnahmen fehlt es an der erforderlichen Strafverfolgungskompetenz des General-
bundesanwalts und damit an der Zuständigkeit des Ermittlungsrichters des Bundesgerichts-
hofs (§ 74 a, § 120, § 142 a GVG, § 169 StPO). 

1. Die Zuständigkeit ergibt sich nicht aus § 120 Abs. 1 Nr. 6 GVG (Zuwiderhandlung ge-
gen das Vereinigungsverbot des § 129 a StGB), § 142 a Abs. 1 Satz 1 GVG, § 169 Abs. 1 Satz 2 
StPO. Eine etwaige Beteiligung der Beschuldigten an den Anschlägen kann nach dem der-
zeitigen Stand der Ermittlungen nicht den strafrechtlichen Vorwurf der mitgliedschaftlichen 
Betätigung in einer terroristischen Vereinigung (§ 129 a Abs. 2 Nr. 2 StGB) begründen. Dies 
gilt auch dann, wenn es sich bei ihrem Zusammenschluss um eine Vereinigung im tatbe-
standlichen Sinne handelt. In diesem Fall ist ihre Tätigkeit – ausweislich sowohl der bereits 
begangenen Anschläge als auch der hierzu veröffentlichten Bekennerschreiben – zwar auf 
die Begehung von in dieser Norm genannten Straftaten, nämlich Brandstiftungen gemäß 
§ 306 StGB, gerichtet. Jedoch fehlt es an der in § 129 a Abs. 2 Nr. 2 StGB enthaltenen zusätz-
lich vorausgesetzten Eignung „einen Staat erheblich zu schädigen“.

a) Diese gesetzliche Voraussetzung kann nach allen maßgeblichen Auslegungsgesichts-
punkten – Wortlaut, systematischer Zusammenhang, Sinn und Zweck, Entstehungsge-
schichte und Wille des Gesetzgebers – nur bejaht werden, wenn die von der Vereinigung be-
gangenen oder intendierten Straftaten geeignet sind, die Bevölkerung oder einen größeren 
Teil der Bevölkerung erheblich einzuschüchtern, eine Behörde rechtswidrig mit Gewalt oder 
Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaft-
lichen oder sozialen Grundstrukturen des Staates erheblich zu beeinträchtigen. […]

b) Die Straftaten, auf deren Begehung die Zwecke und die Tätigkeit der nach Einschät-
zung des Generalbundesanwalts von den Beschuldigten gebildeten Vereinigung zielen, sind 
weder nach der Art ihrer Begehung, d. h. nach ihrer Frequenz und Intensität, noch nach 
ihren Auswirkungen geeignet, die Bundesrepublik Deutschland in diesem Sinne erheblich 
zu schädigen. Die in einem Zeitraum von 20 Monaten durchgeführten zwölf Anschläge mit 
einem Gesamtschaden von ca. 2,6 Mio. Euro, die der Generalbundesanwalt der Vereinigung 

„Nicht rechtmäßig“
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zurechnet, richteten sich – was selbstverständlich an der Notwendigkeit, sie nachhaltig zu 
verfolgen und zu ahnden, nichts ändert – ausschließlich gegen Sachen und sind dem Bereich 
der mittleren Kriminalität zuzuordnen. Die Gefährdung von Menschen war ausgeschlossen 
und sollte erklärtermaßen ausgeschlossen sein. Eine nennenswerte Behinderung der Tätig-
keit des Staates oder staatlicher Organe sowie der betroffenen Unternehmen und Privatper-
sonen ist nicht eingetreten und war auch nicht zu erwarten. 

Auch mit Blick auf das Fernziel, durch die Anschläge Gesinnungsgenossen für Proteste 
anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels zu mobilisieren, kann die von § 129 a Abs. 2 StGB vor-
ausgesetzte Eignung zur erheblichen Schädigung des Staates nicht bejaht werden. Dies gilt 
auch, soweit in den Bekennerschreiben zu gewalttätigen Aktionen wie Brandanschlägen 
und Sachbeschädigungen aufgefordert wurde. Denn mittelbare Tatfolgen, die sich erst durch 
eigenständiges Handeln Dritter ergeben könnten, zählen nicht mehr zu den Auswirkungen 
der Tat und haben daher bei der Prüfung der Schädigungseignung außer Betracht zu bleiben 
[...]. Dem Ermittlungsergebnis lassen sich auch keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass 
die Vereinigung in der verbleibenden Zeit bis zum Weltwirtschaftsgipfel ihre Strategie in 
Abkehr von ihrer bisherigen Vorgehensweise dahin hätte ändern wollen, Art, Intensität oder 
Frequenz der Taten in einem Umfang zu steigern, der eine abweichende Bewertung ihrer 
Eignung zur Schädigung des Staates rechtfertigen könnte. 

c) Soweit der Generalbundesanwalt meint, die Eignung der in Rede stehenden Straftaten 
zur erheblichen Schädigung des Staates ergebe sich aus der konspirativen Arbeitsweise der 
von ihm angenommenen Vereinigung, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Die Mitglieder 
der von §§ 129, 129 a StGB erfassten Vereinigungen arbeiten, wenn auch nicht notwendiger-, 
so doch typischerweise konspirativ zusammen. Schon deshalb kann dem Gesichtspunkt der 
konspirativen Arbeitsweise bei der Prüfung, ob das die Strafbarkeit beschränkende Merkmal 
der Eignung zur erheblichen Schädigung des Staates vorliegt, keine Bedeutung zukommen. 

d) Den Beschuldigten kann auf der Grundlage des Sachverhalts, den ihnen der General-
bundesanwalt zur Last legt, auch nicht der Vorwurf gemacht werden, sich der versuchten 
mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129 a Abs. 2 
Nr. 2, § 12 Abs. 1, §§ 22, 23 Abs. 1 StGB schuldig gemacht zu haben. Dabei kann offen bleiben, 
ob eine solche Versuchstat überhaupt in der Weise vorstellbar ist, dass sich der Täter subjek-
tiv eine Schädigungseignung der von der Vereinigung intendierten Taten im Sinne des § 129 
a Abs. 2 StGB vorstellt [...]; denn eine solche Vorstellung der Vereinsmitglieder ist jedenfalls 
nicht belegt. Gegen sie sprechen nicht nur der Inhalt der Selbstbezichtigungsschreiben, son-
dern vor allem die Anzahl und die Qualität der Anschläge, denen in Verbindung mit den 
Bekennerschreiben vornehmlich eine propagandistische und mobilisierende Wirkung in der 
linksextremistischen Szene zukommen sollte. 

2. Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts folgt auch nicht aus § 120 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 GVG, § 74 a Abs. 1 Nr. 4 GVG (kriminelle Vereinigung), § 142 a Abs. 1 Satz 1 GVG, § 169 
Abs. 1 Satz 2 StPO. Es fehlt an der besonderen Bedeutung des Falles im Sinne der genannten 
Vorschriften. 

a) Diese kann nur dann angenommen werden, wenn es sich bei der Tat unter Beachtung 
der Zielrichtung der Vereinigung und deren objektiven Gefährlichkeit um ein staatsgefähr-
dendes Delikt von erheblichem Gewicht handelt, welches den Gesamtstaat in einer derart 
spezifischen Weise angreift, dass ein Einschreiten des Generalbundesanwalts und eine Ab-
urteilung durch ein Bundesgerichtsbarkeit ausübendes Gericht geboten ist. An die Bejahung 
einer besonderen Bedeutung sind strenge Anforderungen zu stellen, weil durch die Über-
nahmeerklärung nicht nur der gesetzliche Richter (Art. 101 GG) bestimmt, sondern auch in 
die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern eingegriffen 
wird. 

Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung der Tat- und Schuldschwere, d. h. der Umstände 
und Auswirkungen der Tat unter besonderer Berücksichtigung des Gewichts des Angriffs 

Buch_Gesamtheft_02_2008.indb   122Buch_Gesamtheft_02_2008.indb   122 21.01.2008   12:31:3721.01.2008   12:31:37



Dokumente zum Zeitgeschehen     123      

Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2008

auf das jeweils betroffene Rechtsgut des Staates. Dabei sind in erster Linie die konkreten 
Tatfolgen für die innere Sicherheit der Bundesrepublik, insbesondere die Auswirkungen auf 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, daneben aber auch die mögliche Signalwirkung auf 
potentielle Nachahmungstäter sowie die Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Bun-
desrepublik Deutschland in solchen Staaten, die ihr durch gemeinsame Wertvorstellungen 
verbunden sind, in Betracht zu ziehen (vgl. BGHSt 46, 238, 253 f.; BGH NStZ 2002, 447 f.). 
Darüber hinaus ist auch die Gefährlichkeit der Vereinigung in den Blick zu nehmen, die wie-
derum davon abhängig ist, wie schlagkräftig sie organisiert ist. Ein für die Abwägung er-
heblicher Umstand kann auch die Größe des Aktionsraumes sein, in dem die Vereinigung 
tätig wird. Entfaltet sie ihre Aktivitäten überregional oder gar bundesweit, wird dies eher 
für die Annahme besonderer Bedeutung sprechen als im Falle von örtlich oder regional be-
schränkten Taten. Insgesamt muss der in Frage stehende Fall deutlich aus den Durchschnitts-
fällen herausragen [...]. 

[…] Das Schädigungspotential der begangenen und intendierten Anschläge für die 
Schutzgüter des Gesamtstaates, insbesondere die demokratische Grundordnung und die in-
nere Sicherheit, waren aus den bereits dargestellten Gründen (II.1.b) [...] relativ gering. [...] 
Bis zur öffentlichkeitswirksamen Durchführung der Durchsuchungen am 9. Mai 2007 hatten 
die Taten in der Bevölkerung und in den Medien kein besonderes Aufsehen hervorgerufen. 
Deshalb ging von ihnen für potentielle Nachahmungstäter – ausgenommen ohnehin schon 
gewaltbereite Gesinnungsgenossen – allenfalls ein schwacher Anreiz zur Begehung ver-
gleichbarer Taten aus. […] 

Die besondere Bedeutung des Falles kann auch nicht mit dem Fernziel der nach Ansicht 
des Generalbundesanwalts bestehenden Vereinigung begründet werden. Zwar lehnen die 
dem linksradikalen Spektrum angehörenden Personen, die für die Anschläge verantwortlich 
sind, aus ideologischen Gründen die politische und wirtschaftliche Ausrichtung der Bundes-
republik Deutschland innerhalb der globalen Wirtschaftsordnung ab und setzen strafbar Ge-
walt gegen Sachen als Mittel des politischen Meinungskampfes ein. Ihr Ziel war jedoch auf 
die Mobilisierung von Gesinnungsgenossen beschränkt, aus eigenem Entschluss an einer 
militanten Protestkampagne teilzunehmen, um den Weltwirtschaftsgipfel durch Blockaden 
von Zufahrten, Angriffe auf Gebäude und ähnliche Aktionen empfindlich zu stören oder sei-
ne vorzeitige Beendigung herbeizuführen. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung oder gar 
Beseitigung der verfassungsmäßigen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland be-
zweckten sie damit nicht. 

Auch der Umstand, dass sich die Aktivitäten der Beschuldigten gegen ein weltpolitisches 
Großereignis richteten, rechtfertigt bei einer Gesamtbetrachtung keine andere Beurteilung. 
Die angestrebte Mobilisierung gewaltbereiter Gesinnungsgenossen konnte die bestehen-
de Gefahr nicht nachhaltig erhöhen. Angesichts des Gewaltpotentials, das regelmäßig bei 
Weltwirtschaftsgipfeln und vergleichbaren politischen Großveranstaltungen zu erwarten ist, 
waren ohnehin umfangreiche staatliche Absicherungsmaßnahmen erforderlich. Unter die-
sen Umständen waren die angestrebten militanten Proteste auch nicht geeignet, den Gipfel 
tatsächlich zu verhindern oder schwerwiegend zu stören. Auch konnten sie das Ansehen 
Deutschlands bei befreundeten Staaten nicht ernsthaft gefährden, weil gewalttätige Ak-
tionen inzwischen typische Begleiterscheinungen solcher politischer Treffen sind, unabhän-
gig davon, in welchem Staat sie stattfinden. […] 

3. Da es an der besonderen Bedeutung der Sache fehlt, kommt es nicht mehr darauf an, 
ob zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anordnung der Zwangsmaßnahmen überhaupt der er-
forderliche Verdacht bestand, dass sich eine Vereinigung gebildet hatte, der die Brandan-
schläge zugerechnet werden können. Auch daran fehlt es indes, weil bei der gegebenen 
Verdachtslage die tatsächlichen Anhaltspunkte dafür nicht ausreichen, dass der Beschwer-
deführer sich mit den anderen Beschuldigten zu einer Gruppierung zusammenschloss, die 
die für die Annahme einer Vereinigung erforderlichen Strukturen aufweist. Dies gilt unab-
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hängig davon, welche Anforderungen an die Regeln der Willensbildung und das Maß an 
Organisation der in Frage stehenden Gruppierung zu stellen sind. […] 

Der Ansicht des Generalbundesanwalts, der Verdacht für das Bestehen einer Vereinigung 
ergebe sich aus den bei den Analysen der Bekennerschreiben vorgefundenen Übereinstim-
mungen in thematischer (Themen wie Globalisierung, Gentechnik, Imperialismus und an-
dere), stilistischer (Begriffe wie Intervention, „rund um den Globus“, Prekariat, Euromay-
day und andere) und textgestalterischer (Textgliederung durch Leerzeichen, willkürliche 
Ein- und Ausrückungen, uneinheitliche Verwendung von Abkürzungen, Ausschreibung von 
Zahlwörtern, Rechtschreibunsicherheiten in Bezug auf „ß“ und „ss“ und andere) Hinsicht, 
der schlüssigen Auswahl der Anschlagsziele sowie der zeitlichen Abfolge der Taten, vermag 
der Senat nicht zu folgen. Es handelt sich insoweit um Indizien mit einem allenfalls äußerst 
geringen Beweiswert. […] 

b) Allerdings wird in der neueren Literatur zum Teil gefordert, im Hinblick auf Art. 2 Abs. 
1 Satz 1 des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung (Abl. EG Nr. L 164/3) den der Rechtsprechung zugrunde liegenden 
Vereinigungsbegriff weiter zu fassen. So soll – weil der Rahmenbeschluss die Willensbildung 
innerhalb einer Vereinigung nicht anspricht – statt der Bildung eines Gesamtwillens und der 
Unterwerfung der Mitglieder unter diesen Willen nur noch eine irgendwie regelhafte Wil-
lensbildung ausreichend sein (Kress JA 2005, 220, 224 m. w. N.). Ebenso sollen im Hinblick 
auf die im Rahmenbeschluss (Abl. EG Nr. L 164/4) gegebene Definition des Begriffes „orga-
nisierter Zusammenschluss“, nach der förmlich festgelegte Rollen für die Mitglieder, eine 
kontinuierliche Zusammensetzung oder eine ausgeprägte Struktur nicht erforderlich sind, 
keine anspruchsvollen Anforderungen mehr an die Organisationsstruktur der Vereinigung 
zu stellen sein, sondern jedwede rudimentäre Organisation den Tatbestand der Vereinigung 
erfüllen [...]. 

Auch bei einer solchen „europarechtskonformen“ oder „europafreundlichen“ Auslegung 
des Vereinigungsbegriffs lässt sich hier der Verdacht einer vom Beschwerdeführer und den 
weiteren Beschuldigten gebildeten Vereinigung nicht begründen. Denn selbst eine „irgend-
wie regelhafte Willensbildung“ oder eine „rudimentäre Organisation“ in dem Personen-
zusammenschluss, von dem der Generalbundesanwalt ausgeht, ist durch das Ergebnis der 
mehr als ein Jahr andauernden Ermittlungen, die umfangreiche Telekommunikationsüber-
wachungen und Observationsmaßnahmen umfassten, nicht belegt. Über den Umstand hin-
aus, dass der Beschwerdeführer und vier weitere Beschuldigte zu den Autoren des Buches 
„Autonome in Bewegung“ gehören, in dem sie Gewalt gegen Sachen als Mittel des poli-
tischen Meinungskampfes für legitim erachten und sich auch weiterhin der linksautonomen/
linksradikalen Szene zugehörig fühlen, beruht die Annahme, sie hätten sich mit anderen 
zur Begehung der Anschläge zusammengeschlossen, im Wesentlichen nicht auf Tatsachen, 
sondern auf bloßen Vermutungen. Dass sich der Beschuldigte mehrfach mit anderen Geg-
nern des Weltwirtschaftsgipfels getroffen hat, gibt angesichts der gesellschaftlichen Breite 
der Protestbewegung ebenso wenig einen Hinweis auf einen organisatorischen Zusammen-
schluss zur Begehung von Straftaten wie seine fortbestehenden Kontakte zu den anderen 
Buchautoren. 

c) Da im Sinne des erforderlichen Verdachts die Mindestanforderungen an das Bestehen 
einer Vereinigung nicht erfüllt sind, kann letztlich dahingestellt bleiben, ob der neueren 
Literaturmeinung gefolgt werden kann. Der Senat sieht jedoch Anlass, seine Zweifel zum 
Ausdruck zu bringen, ob die – ausschließlich auf die terroristische Vereinigung im Sinne des 
§ 129 a StGB diskutierte – „europafreundliche“ ausweitende Auslegung des Tatbestands-
merkmals „Vereinigung“ rechtlich möglich ist. Jedenfalls für kriminelle Vereinigungen im 
Sinne des § 129 StGB, um die es hier geht, dürfte für sie im geltenden Recht kein Raum sein.  

Tolksdorf von Lienen Schäfer
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